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Lage des Plangebiets: Geoportal Berlin / Digitale farbige Orthophotos 2021, bearbeitet: BSM mbH

Geoportal Berlin / FNP Berlin, aktuelle Arbeitskarte, bearbeitet: BSM mbH

Parkplatz und Gebäude der ehemaligen Firma Nixdorf, Blick Richtung Humboldthain, Foto: BSM mbH

Brunnenstraße

Voltastraße

Ehemaliger Haupteingang zum AEG-Gelände in der Brunnenstraße („Beamten-
tor“), Quelle: Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin: Historisches Archiv 

Angrenzende Wohnbebauung an der Brunnenstraße, Foto: BSM mbHBlick auf die Montagehalle in der Voltastraße, Foto: Büro Dr. Vogel GmbH

Gustav-Meyer-Allee

Hussitenstraße

Derzeit wird das Gebäude noch von der Berliner Spar-
kasse als Büro- und Dienstleistungszentrum genutzt. Auf 
dem westlichen Teil des Geländes befi ndet sich ein Park-
haus mit etwa 1.250 Stellplätzen.

Flächennutzungsplan (FNP)
Der gültige FNP stellt für den Geltungsbereich eine ge-
werbliche Baufl äche dar. Auch alle direkt an den Gel-
tungsbereich angrenzenden Blockfl ächen sind im FNP als 
gewerbliche Baufl äche dargestellt. Aus der Darstellung 
gewerblicher Baufl äche im FNP können, gemäß AV-FNP 
(vom 21. Juli 2021), abgesehen von Gewerbe- und Indus-
triegebieten grundsätzlich keine anderen Baugebiete als 
Regelfall entwickelt werden.

Stadtentwicklungsplan Wirtschaft (StEP Wirt-
schaft 2030)
Das Plangebiet ist im StEP Wirtschaft 2030 als ein für 
produktionsgeprägte Nutzungen zu sicherndes Gewer-
begebiet des berlinweiten Entwicklungskonzeptes für 
den produktionsgeprägten Bereich (EpB) vorgesehen. Es 
wird auch als Zukunftsort dargestellt. An diesem sollen 
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und urbane Pro-
duktion miteinander vernetzt werden. Die Ausweisung 
der Zukunftsorte stellt ein raumbezogenes Ziel des StEP 
Wirtschaft 2030 dar.

Planungsrechtliche Ausgangssituation
Der seit 2006 für das Plangebiet und angrenzende Teilfl ä-
chen geltende Bebauungsplan III-233 setzt für die neu zu 
überplanenden Flächen Gewerbegebiete mit Baufenster-
ausweisung und Gebäude mit bis zu fünf Vollgeschossen 
sowie Garagenfl ächen fest. Der schmale, an der Volta-
straße angrenzende Gebietsstreifen ist als Mischgebiet 
festgesetzt. Die festgesetzten Baugrenzen und die An-
zahl der zulässigen Vollgeschosse beschreiben die äuße-
ren Abmessungen des Gebäudes der ehemaligen Firma 
Nixdorf sowie die Stellplatz- und Garagenanlagen, von 
deren Fortbestand zum Zeitpunkt der Festsetzung noch 
auszugehen war. Die getroff enen Festsetzungen ermög-
lichen aufgrund der großen Fläche des Bestandsgebäu-
des einen hohen Versiegelungsgrad mit einer Grundfl ä-
chenzahl von ca. 0,8. Die Geschossfl ächenzahl von ca. 
2,2 erreicht dennoch nur ein für innerstädtische Verhält-
nisse eher unterdurchschnittliches Maß.

Der wirksame Bebauungsplan III-233 steht der beabsich-
tigten Neuordnung des Geländes in der vorgesehenen 
Form entgegen. Der neu aufzustellende Bebauungsplan 
III-233-1 soll deshalb die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Neuentwicklung des Quartiers schaff en.

Anlass und Erforderlichkeit 
Die Quartier Am Humboldthain GmbH plant auf dem 
ehemaligen Werksgelände der AEG (Allgemeine Elect-
rizitäts-Gesellschaft) am Humboldthain die Entwicklung 
eines Quartiers mit gewerblichen Nutzungen. Die Zuläs-
sigkeit der anzusiedelnden Nutzungen soll sich hierbei 
auf 40 % der Gesamtfl äche nach den Vorgaben für die 
Berliner EpB-Gebiete richten. So soll bei der Gebietsent-
wicklung ein besonderes Gewicht auf produzierendes 
Gewerbe gelegt werden. 60 % der Flächen sollen auch 
anderweitig gewerblich nutzbar sein. Im Vorfeld wurde 
zur Weiterentwicklung und Qualifi zierung des Quartiers  
zunächst ein Werkstattverfahren und hierauf aufbauend 
ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt, welcher 
am 12.08.2022 entschieden wurde. Als Sieger ging das 
Büro Cobe (Kopenhagen) hervor, dessen städtebaulicher 
Entwurf unter Beachtung der Überarbeitungsempfeh-
lungen der Jury die Grundlage für die bauliche und nut-
zungsstrukturelle Neuordnung des Geländes und die be-
absichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans bildet.

Lage und Gebietsentwicklung
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Gesundbrunnen des Be-
zirks Mitte und grenzt unmittelbar südlich an den Volks-
park Humboldthain an. Das Gelände hat eine Größe von 
knapp 7 Hektar. Der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans III-233-1 umfasst die Flurstücke 166, 167 und 168 
(Flur 061), d.h., das frühere Betriebsgelände der Firma 
Nixdorf, sowie Teile der Gustav-Meyer-Allee und der 
Voltastraße. Das Areal blickt auf eine langjährige indus-
trielle Geschichte („Elektropolis“) zurück. Die AEG pro-
duzierte am Standort von 1895  bis 1983 Elektromotoren 
und andere elektronische Produkte. Nach dem Abriss 
der baulichen Bestände errichtete Siemens-Nixdorf auf 
dem Gelände einen Produktionsstandort und fertigte dort 
bis Anfang der 1990er Jahre Großrechner auf einer Ge-
schossfl äche von ca. 130.000 m². 
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Blick vom Volkspark über die Gustav-Meyer-Allee in den nördlichen Quartierszugang mit Höhendominante,
Visualisierung: Cobe A/S

Blick aus Richtung Humboldthain über das Quartier und das anschließende Stadtgebiet, Visualisierung: Cobe A/S

Städtebau
Der städtebauliche Entwurf des Wettbewerbssiegerbüros 
Cobe (Kopenhagen) sieht eine innerstädtisch verdichtete 
Bebauungsstruktur mit i.d.R. vier bis zehn Geschossen 
vor. Diese folgt in Anlehnung an die historische Struk-
tur dem Gedanken der Blockrandbebauung entlang der 
Gustav-Meyer-Allee mit einer fi ngerartigen Vertiefung 
der Bebauung in den Blockinnenbereich und der Ausbil-
dung von weiteren Gebäudeclustern mit Werkhallen in-
nerhalb des Blocks. Die Blockrandbebauung ist durch 
Zugänge und Passagen durchbrochen, sodass sich ein 
off ener Städtebau und eine Öff nung zum Volkspark Hum-

Übersichts- und Lageplan, Cobe A/S: Die Abbildung zeigt den städtebaulichen Masterplan zur Entwicklung des „Quartiers Am Humboldthain“

Blick von Südwesten auf den im Gewerbegebiet geplanten Quartierspark,
Visualisierung: Cobe A/S

boldthain sowie den angrenzenden Straßenräumen er-
geben. Innerhalb des Blocks entsteht als Bindeglied ein 
großer, zentraler Quartierspark. Am Eingangsbereich an 
der Gustav-Meyer-Allee sowie am Quartierspark setzt der 
Entwurf mit insgesamt vier 12- bis 15-geschossigen Bau-
körpern mehrere Hochpunkte innerhalb des Quartiers.
Alle bestehenden Gebäude sollen im Zuge der Quartiers-
entwicklung zurückgebaut werden.

Der städtebauliche Entwurf ist Ergebnis eines im Vor-
feld des Bebauungsplanverfahrens für das „Quartier Am 
Humboldthain“ in den Jahren 2021/22 erfolgten dreistu-
fi gen Entwicklungsprozesses. An dessen Anfang fand 
ein weitgehend ergebnisoff enes Werkstattverfahren mit 
einem Auftaktkolloquium und drei Fachkolloquien so-
wie einer abschließenden Bürgerinformationsveranstal-
tung statt. Das Verfahren wurde unter Beteiligung von 
Vertretern der Senats- und Bezirksverwaltungen, Nach-
barn und weiterer Interessierter durchgeführt. Hierbei 
erarbeitete allgemeine Anforderungen und Ziele fanden 
Eingang in die Vorgaben für das darauff olgende zwei-
stufi ge städtebauliche Wettbewerbsverfahren.

 
Geplante Fassadenabwicklung entlang der Gustav-Meyer-Allee, Visualisierung: Cobe A/S

Quelle:Werkstattverfahren, Büro Munk i.A. der Quartier Am Humboldthain GmbH

Weitere Informationen hierzu fi nden Sie auf:
www.quartier-humboldthain.berlin

                          DAS WERKSTATTVERFAHREN

                   DIE OFFENE PROJEKTENTWICKLUNG
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Inhalt des Bebauungsplans
Ziel der Planung ist es, ein Gewerbegebiet mit mittle-
rer bis hoher Dichte zu schaff en. Die Planung soll den 
planungsrechtlichen Rahmen für die Realisierung eines 
40%igen Geschossfl ächenanteils für Betriebe der Wirt-
schaftszweige des produktionsgeprägten Bereichs (EpB) 
gemäß den Vorgaben des StEP Wirtschaft 2030 sowie 
für weitere Gewerbefl ächen in Geschossbauweise bil-
den. Dabei soll ein Quartier mit innerstädtischem Cha-
rakter entstehen.

Brunnenstraße

Voltastraße

Blick nach Westen auf das Gelände der GSG und der TU Berlin, Foto: BSM mbH Gustav-Meyer-Allee, Blick Richtung Westen mit Volkspark Humboldthain, Foto: 
BSM mbH

lichen Anlagen unter der Geländeoberfl äche wie bspw. 
der Tiefgarage. Die resultierende Geschossfl ächenzahl 
nach § 20 Abs. 2 BauNVO beträgt rund 3,6.

Der Vorentwurf des Bebauungsplans sieht innerhalb des 
rd. 7 ha großen Geltungsbereichs die Festsetzung eines 
von der Gustav-Meyer-Allee erschlossenen Gewerbege-
biets gemäß § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vor. 
Flächenintensive und durch Kfz-Verkehr emissionsinten-
sive Betriebe der Logistikbranche und des Speditionsge-
werbes sowie der Güterbeförderung sollen innerhalb des 
Gebietes vermieden werden. Lagerplätze sowie Tankstel-
len im herkömmlichen Sinne sollen daher ausgeschlossen 
werden. Aufbauend auf den bisherigen Verfahrensschrit-
ten, soll mit dem Bebauungsplan die städtebauliche Figur 
des Siegersentwurfs aus dem Wettbewerb (Cobe Kopen-
hagen) ermöglicht werden. Daher wird eine Festetzung 
der Baukörper mit Baugrenzen und der zulässigen Zahl 
der Vollgeschosse getroff en. Zudem wird eine maximal 
zulässige Geschossfl äche von rund 235.000 m² festge-
setzt. Den Festsetzungen entsprechend ergibt sich eine 
max. rechnerische Grundfl ächenzahl nach § 19 Abs. 4 
BauNVO von ca. 0,7 einschließlich aller  Neben- und bau-

Gustav-Meyer-Allee

Vegetationsstrukturen und Biotoptypen
Im Laufe des Verfahrens wird eine Kartierung der Baum- 
und Biotoptypen vorgenommen. Hierbei werden die auf 
den Baugrundstücken naturschutzrechtlich relevanten 
Bestände erfasst und bewertet, wobei insbesondere die 
gemäß Berliner Baumschutzverordnung geschützten Be-
stände relevant sind. Im weiteren Verfahren sind ggf. Re-
gelungen zu treff en, um die Eingriff e in die Vegetations-
strukturen ausgleichen zu können.

Faunistische Erfassungen
Ab 2023 wird eine artenschutzfachliche Untersuchung 
vorgenommen. Bisher gibt es Hinweise auf Habitatstruk-
turen von Fledermäusen und Brutvögeln in der näheren 
Umgebung. In Abstimmung mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde können entsprechende Maßnahmen zur 
Vermeidung der Beeinträchtigungen getroff en werden.

Altlasten 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen ehemaligen 
Industriestandort mit entsprechenden Bodenbelastungen. 
Nach derzeitiger Einschätzung sind die im Plangebiet vor-
gesehenen Gewerbe- und Freifl ächen grundsätzlich um-
setzbar. Teile der industriellen Altlasten wurden bereits in 
den 1980iger Jahren im Zusammenhang mit der Errich-
tung des großen Fertigungsgebäudes der Firma Nixdorf 
und der Tiefgarage beseitigt. Im weiteren Verfahren wer-
den erneut Bodenuntersuchungen erfolgen.

Lärm- und Verkehrsuntersuchungen
Gegenwärtig wird eine fachliche Bewertung der Lärmbe-
lastungen im Plangebiet erstellt. Hierbei sind in erster Li-
nie die Auswirkungen des Kraftfahrzeugverkehrs auf den 
angrenzenden Straßen und innerhalb des Plangebietes 
sowie die der geplanten Gewerbenutzungen im Hinblick 
auf die schützenswerte Nachbarschaft (Wohngebäude 
Brunnen- und Voltastraße) zu bewerten.

Begleitend werden eine verkehrstechnische Untersu-
chung und ein Mobilitätskonzept erarbeitet, welche die 
Auswirkungen der Planung auf die Leistungsfähigkeit 
der bestehenden Straßen bewerten und Maßnahmen zur 
möglichst stadtverträglichen und autoarmen Abwicklung 
des zukünftigen Verkehrs beschreiben sollen.

Blick von Südwesten auf das Gebäude der ehemaligen Fa. Nixdorf mit Kfz-Stell-
plätzen, Foto: BSM mbH
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Aufgestellt: Berlin, den

Bezirksamt Mitte von Berlin
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Facility Management

Stadtentwicklungsamt
Fachbereich Kataster und Vermessung Fachbereich Stadtplanung

            Fachbereichsleiter                     Fachbereichsleiterin
Bezirksstadtrat

Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom             bis einschließlich                  öffentlich ausgelegt.
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am              beschlossen.

Berlin, den      .       . 

Bezirksamt Mitte von Berlin
Stadtentwicklungsamt

Amtsleiterin

Der Bebauungsplan ist aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 3 Satz 1 und § 11 Abs. 1
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin, den     .      .

Bezirksamt Mitte von Berlin

Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadtrat

Die Verordnung ist am  im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. verkündet worden.
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Umfanges von Abweichungen

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.

Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, und die Planzeichenverordnung (PlanZV)

 vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.
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Flurstück 168 (Flur 61)
im Bezirk Mitte, Ortsteil Gesundbrunnen

MDWDörfliches Wohngebiet (§ 5a BauNVO)

Baumasse z.B. 4000 m²BM

TGa1I

II

II
II

III

III

III

III

IV

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

I
IV

V

V

V

I V
IV

V

V

V

I

25

3

5

2B

110

144

168

167

166

1
2

172
99

169

3

I

I

I

I

9

f. 20.07.1979
Bebauungsplan III-153Strbgrl. f.

20.07.1979

Baugr. f.2
0.07.1979

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.06.06.2006

Baugr. f.06.06.2006

Baugr. f.06.06.2006

Baugr. f.06.06.2006

Baugr. f.06.06.2006

f.06.06.2006
Baugr. f.06.06.2006

Baugr. 

f.06.06.2006
Baugr. f.06.06.2006

Baugr. 

f.06.06.2006
Baugr. 

f.06.06.2006
Baugr. 

f.06.06.2006
Baugr. 

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.06.06.2006

Baugr. f.06.06.2006

Baugr. f.06.06.2006

Baugr. f.06.06.2006

Baugr. f.06.06.2006

f.06.06.2006
Baugr. 

f.06.06.2006
Baugr. 

f.06.06.2006
Baugr. 

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.0
6.06.2006

Baugr. f.0
6.06.2006

VI

VI

VI

VI

Bfl.f.f.
02.05.1894

VII

I

V

IV

XII

III

V

111

111H

111I

111K

5

5

6

-III

29-30

31

13-11 III

V

f.06.06.2006Baugr. 

f.06.06.2006Baugr. 

f.06.06.2006Baugr. 

Baugr. f.06.06.2006

44.6

45.8

46.5

47.1

47.6

47.7

46.6

46.6

46.5

46.3

47.2

47.67

47.01

46.6

46.1

46.0

46.7

47.6

47.9

47.3

46.5

46.52

Freiflächengrenze

Strbgrl. f.0
6.06.2006 Baugr. f.06.06.2006

I

III

III

III

Parkplatz

Parkplatz

Parkplatz

Parkplatz

Parkplatz

-I

-I

I
I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

f. 06.06.2006
Bebauungsplan III-233

Technische
Universität

Berlin

165

I

I

Kindertagesstätte

Himmelfahrt-
Gemeindehaus

(II)
kirche 2

H u m b o l d t h a i n

49

163

48
2

Baugr. f.2
0.07.1979

Baugr. f.2
0.07.1979Baugr. f.20.07.1979

180

Gustav-

Meyer-

Allee

Volta-

straße

39
0.

50
0,

00

39
0.

60
0,

00

39
0.

70
0,

00

39
0.

90
0,

00

5.822.500,00

5.822.600,00

5.822.700,00

5.822.800,00

I

39
0.

80
0,

00

GE

MI

Flur 061

Gemarkung
Wedding

GF 235.000 m²

VII

V

Str.-/ 
Bfl.

f.f.0
2.05.1894

VI
VI VII

VI

VI Strbgrl. f.
06.06.2006

Baugr.

f.6.6.2006

Baugr.

f.6.6.2006Baugr.

f.6.6.2006

Baugr.

Baugr.

f.6.6.2006

Baugr.

f.6.6.2006

f.6.6.2006

Baugr.

f.6.6.2006

Baugr.

f.6.6.2006

Baugr. f.6.6.2006

VI

IV

X

XVII

V

XVII

IV

XV

Baugrenzen
für das zulässige IV.-VIII. Vollgeschoss

siehe Nebenzeichnung 2
I.-III. Vollgeschoss = Luftgeschosse

X

X

X

VII

V

VII
V

TGa1

VII
Baugrenzen

für das zulässige II.-VII. Vollgeschoss
siehe Nebenzeichnungen 3 und 4
I. Vollgeschoss = Luftgeschoss

XIV

IV

V
VII

II

II

II

IV

V

VI

VI

VIII

VIII

VIII

XII

XIV

VI

VIII

VIII

VII

V

V

I

I

A

Baugrenzen
für das zulässige IV.-VIII. Vollgeschoss

siehe Nebenzeichnung 1
I.-III. Vollgeschoss = Luftgeschosse

VI

6,5

6,5

6,5

46.3

Parkplatz

Nebenzeichnung 1

Baugrenzen
für das zulässige IV.-VIII. Vollgeschoss

Parkplatz

IV

46.6

I

II

Nebenzeichnung 2

Baugrenzen
für das zulässige IV.-VIII. Vollgeschoss

3

VII

Str.-/ 
Bfl.

VI
Baugr.

f.6.6.2006

Baugr.

f.6.6.2006

Baugr.

f.6.6.2006

Baugr.

f.6.6.2006

Baugr.

f.6.6.2006

Baugr. f.6.6.2006

Nebenzeichnung 3

Baugrenzen
für das zulässige II.-VII. Vollgeschoss

3

VII

Str.-/ 
Bfl.

VI
Baugr.

f.6.6.2006

Baugr.

f.6.6.2006

Baugr.

f.6.6.2006

Baugr.

f.6.6.2006

Baugr.

f.6.6.2006

Baugr. f.6.6.2006

Nebenzeichnung 4

Baugrenzen
für das zulässige II.-VI. Vollgeschoss

III-233-1
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Vorentwurf vom 15.02.2023
Noch nicht rechtsverbindlich!

N

Textliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung

1. Im Gewerbegebiet sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 3 der Baunutzungsverordnung
genannten Lagerplätze und Tankstellen nicht zulässig. Die in § 8 Abs. 2 Nr. 1 der
Baunutzungsverordnung genannten Lagerhäuser können nur ausnahmsweise
zugelassen werden.

2. Im Mischgebiet sind die in § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 der Baunutzungsverordnung
genannten Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten im
Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebietes, die überwiegend durch
gewerbliche Nutzungen geprägt sind) nicht zulässig.

Maß der baulichen Nutzung

3. Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil festgesetzte überbaubare
Grundstücksfläche festgesetzt.

Weitere Arten der Nutzung

4. Im Mischgebiet sowie im Gewerbegebiet sind oberirdische Stellplätze und Garagen
unzulässig. Das gilt nicht für Stellplätze für schwer Gehbehinderte sowie
Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer.

5. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

Immissionsschutz

6. Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Feuerungsanlagen für die Erzeugung
von Wärme betrieben werden, sind vorwiegend zum Schutz vor Feinstaub als
Brennstoffe nur Erdgas oder Heizöl EL schwefelarm zulässig. Die Verwendung
anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme
von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des
eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL schwefelarm
sind.
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Sonstige Festsetzungen

7. Die festgesetzte Fläche A ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der
Allgemeinheit zu belasten.

8. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Werbeanlagen nur an der Stätte der
Leistung zulässig. Wechselndes oder bewegtes Licht für Werbeanlagen ist unzulässig.

9. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen
und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.
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Hussiten-

straße

Allee

straße

straße

Umweltbezogene Informationen
Entsprechend den Bestimmungen des Baugesetzbuches 
werden die für das Plangebiet relevanten Umweltschutz-
belange in einer Umweltprüfung ermittelt und bewertet.
Die Ergebnisse werden Eingang in die weitere Planung 
fi nden.


